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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.2001

Norm

EO §379

EO §382 Z8 IIIC

EO §382 Z8 IIIH

Rechtssatz

Besteht keine gesetzliche Unterhaltsp3icht, sind Geldleistungen, auf die auch sonst kein Rechtsanspruch des

Empfängers besteht, unabhängig von der von den Parteien gewählten Bezeichnung als Schenkungen zu quali9zieren,

die zwar nach § 379 EO gesichert werden können, nicht aber durch die Sonderbestimmung des § 382 Abs 1 Z 8 lit a EO

privilegiert sind.
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